
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Salzwedel - Sondernutzungsgebührensatzung -

... 

Auf Grund der§§ 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA} vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA 5. 288}, des§ 50 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06. Juli 1993 (GVBI. LSA 5. 334} sowie § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG} vom 28. Juni 2007 (BGBI. 
1 5. 1206} in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel in seiner Sitzung am 
26.11.2025 die nachstehende 1. Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel 1 

§ 6 Abs. 1 Buchstabe c}, 4. Aufzählung wird wie folgt geändert: 

Streiche: 

Setze: 

• bepflanzten Blumenkübeln ohne Werbung 

• privaten Sitzbänken und Pflanzkübeln ohne Werbung vor dem eigenen Miet­
/Wohngrundstück. 

Artikel II ._ 

Die Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung/Gebührentarif wird unter Tarifnummer 9 im Bereich 
Gebührenhöhe und Einheiten um den Wortlaut: 

"und Monat" 

ergänzt. 

Artikel III 

Die Satzung tritt am _____ in Kraft. 

Ausfertigungsvermerk: 

Da Artikel III der beschlossenen Satzung kein abweichendes Inkrafttreten regelt, tritt die 
Satzung am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 8 Abs. 3 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014). 

Ausgefertigt: 

(\

sestadt Sahwed
,
el, dea 27. ll. 2025 

Olahe ning 
Bürgerm ister Siegel 


